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Antrag 

der Abgeordneten Franz Bergmüller, Gerd Mannes, Uli Henkel und Fraktion (AfD) 

Praxisprüfungen mit Miniautos müssen schnell ermöglicht werden 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf allen Ebenen dafür einzusetzen, dass 
es allen Fahrschulen ermöglicht wird, beim Führerschein der Klasse AM Praxisprüfun-
gen auch mit Miniautos durchzuführen. 

 

 

Begründung: 

Jugendliche können ab 15 Jahren den Führerschein der Klasse AM machen und dürfen 
damit auch sogenannte Miniautos fahren. Diese Fahrzeuge haben eine Höchstge-
schwindigkeit von 45 km/h und bieten die Möglichkeit, dass diese Altersgruppe unab-
hängig von Wind und Wetter sicher zur Schule, an den Ausbildungsplatz oder zu Frei-
zeitaktivitäten gelangen kann. Dies ist besonders im ländlichen Raum wichtig, weil dort 
der ÖPNV nur sehr eingeschränkt oder überhaupt nicht nutzbar ist. 

Der Führerschein der Klasse AM wird allgemein als Moped- oder Rollerführerschein 
bezeichnet. Hier liegt auch das Problem, das die Fahrschulen umtreibt. Die Fahrstun-
den finden auf dem Kraftrad statt, praktische Fahrstunden mit den Miniautos gibt es 
aber nicht. Manche Fahrschulen nutzen Fahrsimulatoren, die aber nur eine Notlösung 
sind und reale Fahrstunden mit dem Miniauto nicht ersetzen können. Die meisten Fahr-
schulen haben keine Miniautos, weil man die Praxisprüfungen laut Fahrerlaubnis-Ver-
ordnung (FeV) nur auf dem Roller machen kann, nicht aber mit dem Miniauto1. 

Die Fahrlehrer kritisieren, dass die Fahrpraxis mit einem Roller sich wesentlich von der 
mit einem Miniauto unterscheidet. Die Fahrschüler können kein Gefühl für das Fahren 
mit Miniautos entwickeln. Das führt in der Praxis zu Gefahrensituationen nach dem Füh-
rerscheintest auf dem Roller und dem Erlangen des Führerscheins der Klasse AM. Bei-
spielsweise ist es nicht möglich, das Wenden und Parken, das man für das Fahren mit 
dem Miniauto braucht, mit dem Roller zu üben. Darum muss es unverzüglich den Fahr-
schulen gesetzlich ermöglicht werden, dass die Fahrprüfungen für den Führerschein 
der Klasse AM auch mit Miniautos durchgeführt werden können. 

 

                                                           
1 https://www.br.de/nachrichten/bayern/jugendliche-ans-steuer-autofahren-mit-15,TGANVlk 
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